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Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 

 

 

öffentlicher Tagesordnungspunkt 

 

Darstellung des Sachverhaltes: 

 

Mit Schreiben vom 16.12.2022 teilt das Amtsgericht Meppen mit, dass in diesem Jahr die Schöffen für 

die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 zu wählen sind. 

 

Nach dem gemeinsamen Runderlass des Nds. Justiz- und Innenministeriums vom 01.11.2022 haben 

die Gemeinden bis zum 01.07.2023 die Vorschlagslisten aufzustellen. 

 

Die Vorschlagsliste der Gemeinde Geeste muss mindestens 6 Personen umfassen. 

 

Die Aufnahme in die Vorschlagsliste erfolgt durch Beschluss der Gemeindevertretung. Die Vor-

schlagslisten werden nach der Aufstellung zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Gegen die aufge-

stellten Kandidatinnen und Kandidaten kann jedermann innerhalb einer Frist von einer Woche be-

gründeten Einspruch einlegen, dass bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten für das Schöffenamt 

nicht geeignet sind. Die Vorschlagslisten und etwaige Einsprüche werden dem örtlichen Amtsgericht 

übersandt. Dort tritt der Schöffenwahlausschuss zusammen und entscheidet zunächst über die Ein-

sprüche und wählt anschließend aus den Vorschlagslisten die notwendige Anzahl der Haupt- und 

Hilfsschöffen. 

 

Wer kann Schöffin bzw. Schöffe werden? 

Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt, das nur von Deutschen versehen werden kann. Berufen werden 

können Personen, die nicht jünger als 25 Jahre und nicht älter als 70 Jahre sind, die deutsche Staatsan-

gehörigkeit besitzen und seit mindestens einem Jahr in der betreffenden Gemeinde leben (§§ 31, 33 

GVG). 

 

 



Wer darf nicht Schöffin bzw. Schöffe werden? 

Insbesondere Personen, die infolge eines Richterspruchs keine Fähigkeiten zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter besitzen (oder gegen die ein Ermittlungsverfahren mit dieser möglichen Konsequenz 

schwebt) oder aber die wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten 

verurteilt worden sind. Auch Personen, die infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr 

Vermögen beschränkt sind, dürfen nicht Schöffen werden (§ 32 GVG). 

 

Wer darf das Schöffenamt ablehnen? 

Das Schöffenamt dürfen insbesondere folgende Personen ablehnen: Abgeordnete, Ärzte, Zahnärzte, 

Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen, Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker 

beschäftigen, Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode an 40 Tagen als ehrenamtliche Rich-

ter in der Strafrechtspflege tätig waren sowie Personen, die bereits bei einem anderen Gericht als eh-

renamtliche Richter tätig sind, Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende 

ihrer Amtsperiode beendet haben würden, Personen die glaubhaft machen, dass die Ausübung des 

Schöffenamtes für Sie oder einen Dritten eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz bedeutet, 

Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare Fürsorge für ihre Familie die Ausübung 

des Schöffenamtes in besonderem Maße erschwert (§ 35 GVG). 

Ablehnungsgründe müssen innerhalb einer Woche nach der Mitteilung der Wahl oder dem späteren 

Entstehen des Ablehnungsgrundes dem Gericht gegenüber geltend gemacht werden. 

 

Gemäß § 36 Abs. 1 GVG ist für die Aufnahme in die Liste die Zustimmung von zwei Dritteln der 

anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl 

der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 

 

Die Gemeinde Geeste veröffentlichte auf ihrer Homepage und in „Geeste aktuell“ 02/2018 den Aufruf, 

sich für das Schöffenamt zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endete am 31.03.2023. 

 

Der Gemeinde Geeste liegen folgende Bewerbungen für das Schöffenamt vor: 

 

1. Lüttel, Hermann, Geeste-Dalum 

2. Korn, Heidrun, Geeste-Dalum 

3. Abel, Günter, Geeste-Varloh 

4. Holtgreve, Andreas, Geeste 

5. Bohle, Martin, Geeste 

6. Lammers, Ludger, Geeste-Groß Hesepe 

7. Lübbering, Michael, Geeste-Osterbrock 

8. Voß, Maria, Geeste-Dalum 

9. Wesseln, Rita, Geeste-Osterbrock 

10. Gröninger, Silke, Geeste-Groß Hesepe 

11. Schnieders, Reiner, Geeste-Dalum 

12. Kater, Georg, Geeste-Groß Hesepe 

13. Hanenkamp, Hans, Geeste-Dalum 

14. Meer, Werner, Geeste-Dalum 

15. Achenbach, Silke, Geeste-Klein Hesepe 

16. Braun, Stefanie, Geeste-Groß Hesepe 

17. Grohse, Frank, Geeste-Groß Hesepe 

 

 

Alle Bewerber und Bewerberinnen erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen.  

 

 

  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeinde Geeste beschließt, dem Amtsgericht Meppen die o.g. Personen für die Aufnahme in die 

Schöffenliste vorzuschlagen. 
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